
Internationales Handelsrecht: Entwurf ei
nes Modellgesetzes über internationale 
Überweisungen - »Hamburger Regeln« vor 
dem Inkrafttreten (8) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1990 S.194 fort. Vgl. auch V N 4/1991 S.151.) 

Der Entwurf eines Modellgesetzes über 
internationale Überweisungen (internatio
nal credit transfers) stand an erster Stelle 
der Agenda der 24.Tagung der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (UNCITRAL), die vom 10. 
bis 28.Juni 1991 i n Wien stattfand. Den 
Entwurf hatte die Arbeitsgruppe für inter
nationale Zahlungen vorbereitet. Er unter
scheidet schon i n seinem Titel nicht mehr 
zwischen elektronischen und anderen For
men des Zahlungsverkehrs, wie es die 
Kommission auf ihrer vorherigen Zusam
menkunft inbesondere auf Drängen der 
Vereinigten Staaten für nötig befunden hat
te. Als Grund w i r d angeführt, daß es bei 
den komplizierten Vorgängen der Bewir-
kung solcher Überweisungen, die oft über 
verschiedene Banken laufen, Misch- und 
Zwischenformen zwischen dem rein elek
tronischen Verfahren einerseits und der 
herkömmlichen A r t des Austauschs von 
schriftlichen Nachrichten gibt und der Re
gelungszweck des Modellgesetzes bei einer 
Beschränkung allein auf die rein elektroni
sche, papierlose Transaktion nicht zu errei
chen sei. Die Kommission hat den Entwurf 

umfassend diskutiert, wie allein die Tatsa
che zeigt, daß i n ihrem Bericht an die Ge
neralversammlung dieser Teil mehr als 60 
Seiten einnimmt. Der Zweck des Modell
gesetzes liegt darin, die zahlreichen 
Rechtsbeziehungen zwischen den einzel
nen Beteiligten einer solchen Überwei
sungskette - angefangen von dem Auftrag
geber über verschiedene zwischengeschal
tete Banken bis h i n zum Empfänger - über 
die verschiedenen, Geltung beanspruchen
den Rechtsordnungen hinweg einer mög
lichst einheitlichen und vorhersehbaren 
Regelung zu unterwerfen. Deshalb werden 
die Rechte und Pflichten aller Beteiligten 
jeweils einzeln beschrieben. Unter ande
rem geht es dabei u m Fälle der Zurückwei
sung durch die nachfolgenden Banken, des 
Widerrufs, der Unter- und Überzahlung 
und u m die Regelung der gegenseitigen 
Haftung und Rückabwicklung fehlgeschla
gener Transaktionen. 
I m Hinblick auf den Entwurf eines Modell
gesetzes für das Beschaffungswesen, den 
die Arbeitsgruppe zur »Neuen internationa
len Wirtschaftsordnung« zur vorhergehen
den Tagung der Kommission vorgelegt hat
te, fand keine Diskussion i n der Sache 
statt. Die Kommission begnügte sich da
mi t , die Arbeit der entsprechenden Ar
beitsgruppe zur Kenntnis zu nehmen. Ähn
lich verlief die Beratung über den Entwurf 
eines einheitlichen Gesetzes über Bereit-
schaftskreditbriefe und selbständige Ga
rantien. 

Ausführlicher wurde die Frage der Kompen
sationsgeschäfte erörtert, die die Kommis
sion bereits mehrfach behandelt hatte. 
Hier geht es u m die Abfassung eines recht
lichen Leitfadens, wie er stets als erste Vor
stufe der Arbeit der Kommission auf einem 
bestimmten Sachgebiet erstellt wird . Fe
derführend ist die Arbeitsgruppe für den 
internationalen Zahlungsverkehr, was da
m i t zusammenhängt, daß bei solchen 
Kompensationsgeschäften die eigentlich 
erforderliche Zahlung - zumeist aus Man
gel an Devisen — durch eine entgegenge
setzte, »kompensatorische« Warenlieferung 
ersetzt wird . Das Sekretariat stellte weitere 
Vorarbeiten für den Leitfaden, nämlich 
Entwürfe zu den Abschnitten über Erfül
lung der Kompensationsverpflichtung, Be
teiligung Dritter, Beschränkung beim Wei
terverkauf von Kompensationsware, 
Rechtswahl und Streitschlichtung vor, die 
von der Arbeitsgruppe weiter verhandelt 
werden sollen. 
Ein weiteres Thema der 24.Tagung der 
UNCITRAL war der elektronische Daten
austausch, zu dem die Kommission einen 
Bericht des Sekretariats angefordert hatte. 
Den möglichen Vorteilen der Ablösung der 
zahlreichen Vertrags- und Transportpapiere 
i m internationalen Handel durch die Mög
lichkeit der elektronischen Datenüber
mi t t lung stehen insbesondere Probleme 
der rechtlichen Gültigkeit und Beweisbar
keit entgegen, da i n diesem Fall keine Un
terschriften und Dokumente vorliegen. 

Brennpunkte 1991 
ABRÜSTUNG: Bush 
und Gorbatschow 
kündigen Abschaf
fung der taktischen 
Atomwaffen an 

DEUTSCHLAND: Anpassungskrise im 
Osten. Ermordung Rohwedders. Aus
schreitungen gegen Ausländer. Eng
holm SPD-Vorsitz. Polenverträge rati
fiziert. Honecker flieht in die UdSSR 

EFTA/EG: Europä
ischer Wirtschafts
raum beschlossen. 
EG: Währungsunion 
beschlossen 

UNO: Der Ägypter 
Butros Ghali wird 
zum General-
sekretär gewählt 

JUGOSLAWIEN: 
Auflösung der Union, ff 
Bürgerkrieg 

ALBANIEN: 
Massenflucht. 
Übergang zur 
Demokratie 

UdSSR: Zerfall der Union. Putsch 
gegen Gorbatschow scheitert. Jelzin 
übernimmt innenpolitische Führung. 
Wirtschaftskrise. Nationalitätenkon
flikte. Neue Union ohne Gorbatschow 

RGW und 
WARSCHAUER 
PAKT: Auflösung 

BALTISCHE STAATEN 
Unabhängigkeit inter
national anerkannt 

ISRAEL/ARABER: Erstmals 
direkte Friedensgespräche 

LIBANON: Ende 
des Bürgerkriegs. I j \ 
Freilassung der ' 
Geiseln 

y - y y - . 

PERU: Guerilla-
Kämpfe immer 
blutiger 

LIBERIA: Regionale! 
Friedenstruppe be
endet Bürgerkrieg 

SUDAMERIKA/AFRIKA: 
Cholera (16 0001) 

ANGOLA: Ende 
des Bürgerkriegs 

AFRIKA: Abkehr 
vieler Länder vom I 
Einparteiensystemi 

ATH 0PIEN 
Sieg der 
Rebellen 

SOMALIA: 
Bürgerkrieg 

SUDAFRIKA: Abschaffung 
der Apartheid. Kämpfe 
zwischen Schwarzen 

KUWAIT: Eine inter
nationale Streitmacht 
unter Führung der 
USA vertreibt die 
Iraker. Diese zünden 
die Ölquellen an 

IRAK: Unterdrückung 
von Kurden und Schiiten 
- Massenflucht 

NORD/SÜDKOREA 
Annäherung ] 
KAMBODSCHA: Ende 
des Bürgerkriegs 

PHILIPPINEN: 
Ausbruch des 
Vulkans Pinatubo 
(über 5001). Tai
fun (über 23001) 

BANGLADESCH: Ver
heerender Wirbelsturm 
(150 000 bis 500 0001) 

INDIEN: Blutige Unruhen. 
Rajiv Gandhi ermordet 
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